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BETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERSICHERUNG
IHRE KOSTEN LAUFEN WEITER!

Weitere Informationen unter

https://landingpage.vema-eg.de/?m=derfinanzlotse&p=betriebsinhalt

Der Finanzlotse Finanzwirt (bbw) Stefan Weiß
Oskarstraße 49 46149 Oberhausen

Tel.: 0208 / 6944123 Fax: 0208 / 6944124
info@der-finanzlotse.de http://www.der-finanzlotse.de 
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STURM DECKT LAGERDACH AB

Dass der schwere Herbststurm das Lagerdach einriss, war ge-

rade noch zu verkraften, zumal eine gewerbliche Gebäude- und 

auch Inhaltsversicherung bestand. Aber wer kommt für die Fol-

geschäden auf? Der gesamte Betrieb liegt ja lahm, doch Fix-

kosten, Löhne und Gehälter laufen weiter. Über Nacht steht die 

Firma am Rande des Ruins.

 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Der Betrieb kann aufgrund eines Sachschadens (Feuer, Sturm 

etc.) ganz oder teilweise nicht mehr aufrechterhalten werden.  

Im schlimmsten Fall kommt es zum Betriebsstillstand. 

Die Folgen für den Betrieb:

• Erhebliche finanzielle Auswirkungen durch Gewinnverlust, da 

Fixkosten wie Miete und Nebenkosten, sowie Löhne und Ge-

hälter weiter bezahlt werden müssen.

• Kundenabwanderungen und Wettbewerbsnachteile

ROHRBRUCH IN EINEM 
ELEKTRONIKGESCHÄFT

In der Nacht kam es während der Adventszeit zu einem Rohr-

bruch in einem Elektronikgeschäft. Die Wassermassen konnten 

nicht schnell genug abfließen und beschädigten die Ware. Bis 

die Räumlichkeiten wieder hergestellt und Ware nachbestellt 

wurden, kam es zu einer Unterbrechung des Betriebes. Das ent-

gangene Weihnachtsgeschäft sorgte für erhebliche Gewinnein-

bußen.
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BRANDSCHADEN BEI EINEM 
AUTOMOBIL-HERSTELLER

Bei einem Automobil-Hersteller ist ein Brandschaden in der 

Lackiererei eingetreten, so dass an dem vorgelagerten Karos-

seriebau einerseits und an den nachgeschalteten Fließbändern  

andererseits nicht mehr oder nur zum Teil weitergearbeitet wer-

den kann, obwohl dort selbst kein Sachschaden eingetreten ist. 

Die Lackiererei, der Karosseriebau und die Fließbänder befinden 

sich auf verschiedenen Versicherungsgrundstücken. Durch die 

Unterbrechung in der Lackiererei und in der Folge- bzw. Wech-

selwirkung auch die Unterbrechung in dem Karosseriebau bzw. 

an den Fließbändern tritt ein Ertragsausfall durch nicht erwirt-

schaftete Gewinne und weiterlaufende Kosten ein (Wechselwir-

kungsschaden).

BRANDSCHADEN BEI EINEM ZULIEFERER

Bei einem Zulieferer für Kabelbäume für die Automobil-Industrie 

tritt ein Brandschaden ein. Dieser führt nicht zu einem Sachscha-

den beim Automobilhersteller, wohl aber zu einem Ertragsaus-

fall, da zwei Tagesproduktionen nicht ausgeführt werden können 

(Rückwirkungsschaden – diese müssen separat eingeschlossen 

werden!).

EINBRUCH UND VANDALISMUS IN EINEM 
SCHREIBWARENGESCHÄFT

In der Nacht vor Schulbeginn brechen Unbekannte in einem 

Schreibwarengeschäft ein. Da die Kassen leer sind und auch 

sonst keine nennenswerte Beute gemacht werden kann, randa-

lieren die Täter aus Enttäuschung, beschädigen Einrichtung und 

Ware, beschmieren die Wände, drehen den Wasserhahn auf usw. 

Als am nächsten Tag die Schule beginnt, kaufen die Kunden bei 

der Konkurrenz ein, da der Laden für einige Zeit geschlossen 

werden muss.
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FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Für alle produzierenden Gewerbetreibenden, Handel- und Hand-

werksbetriebe, Freiberufler 

WAS IST VERSICHERT?

Gewinnminderung und -ausfall, fortlaufende umsatzunabhängige 

Betriebskosten, Löhne und Gehälter, Abschreibungen, evtl. Miete für 

Ausweichräumlichkeiten

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN
SIND VERSICHERBAR?

Versicherungsschutz lässt sich den Bedürfnissen des jeweiligen Be-

triebes anpassen.

Betriebsunterbrechungen aufgrund von Schäden an versicherten Sa-

chen durch:

• Feuer (Brand, Blitzschlag, Explosion)

• Einbruchdiebstahl inkl. Vandalismus und Raub

• Leitungswasser

• Sturm und Hagel

• Elementarschäden wie Erdbeben, Überschwemmung, Erdrutsch, 

Vulkanausbrüche, Schneedruck und Lawinen

• Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung, mutwillige Beschädi-

gungen

• Fahrzeuganprall, Rauch/Ruß, Überschallknall 

• Unbenannte Gefahren

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND
NICHT VERSICHERT?

Grundsätzlich sind Schäden durch diese Ursachen nicht versichert:

• Vorsatz

• Krieg oder kriegsähnliche Ereignisse

• Kernenergie oder radioaktive Strahlung 

Je nach gewähltem Tarif ist es möglich, dass diese Gefahren bzw. 

Schäden in Ihrem individuellen Angebot mit enthalten sind:

• Sengschäden

• Überspannungsschäden

• Schäden durch Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, Strom- und 

Energieausfall

• Rückstau

WO GILT DIE VERSICHERUNG?

Versicherungsschutz besteht innerhalb der im Vertrag genannten Ri-

sikoorte.

WIE LÄSST SICH DIE VERSICHERUNGSSUMME 
ERMITTELN?

Die Versicherungssumme für die Betriebsunterbrechungsversiche-

rung für Kleinbetriebe (Klein-BU-Versicherung) entspricht der Ver-

sicherungssumme für die Inhaltsversicherung zuzüglich einer evtl. 

Elektronikversicherung.

Darüber hinaus gibt es die so genannte Mittlere BU-Versicherung und 

die Groß-BU-Versicherung. Sie können mit höheren Versicherungs-

summen abgeschlossen werden. Im Unterschied zur Klein-BU- Ver-

sicherung übernimmt der Versicherer im Rahmen der Versicherungs-

summe auch die Mehrkosten für beispielsweise Schichtarbeit und 

Überstundenzuschläge, die infolge des Betriebsunterbrechungsscha-

dens entstehen.

Grundlage für die Bestimmung der Versicherungssumme können die 

betriebswirtschaftlichen Auswertungen des Steuerberaters sein.

 WISSENSWERTES

Formel für die Versicherungssumme einer Mittleren BU:

 
Umsatz - Wareneinsatz
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Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
Bildquellen in Reihenfolge: Urheber: Garsya, ClipDealer, #B:92540072 | Urheber: bilanol.i.ua, ClipDealer, #B:661958774 | Urheber: weerapat, ClipDealer, #B:126320020 | Urheber: romrodinka, ClipDealer, 
#B:204248654 | Urheber: fotoevent.stock, ClipDealer, #B:547198546 | Urheber: MAXSHOT, ClipDealer, #B:785204102 | Urheber: Kzenon, ClipDealer, #B:349874570.

WELCHE ZAHLUNGEN WERDEN IM SCHADENFALL 
GELEISTET?

Es werden der durch die Betriebsunterbrechung nicht erwirtschafte-

te Betriebsgewinn und die fortlaufenden Kosten erstattet. Dies in der  

Regel für bis zu zwölf Monate ab Eintritt des Sachschadens (= Haft-

zeit). Je nach Tarif kann mitunter auch eine längere Haftzeit vereinbart 

werden. Besonders bei Betrieben, bei denen z. B. die Maschinen nicht 

leicht zu ersetzen sind, ist oft eine längere Haftzeit notwendig.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN
SIND ZU EMPFEHLEN?

Eine Existenzbetriebsunterbrechungsversicherung (Betriebsausfall-

versicherung) kann eine den Krankheitsfall von Firmenlenkern mit 

abdeckende Alternative darstellen. Eine Geschäftsinhalts- und Elek-

tronikversicherung oder ggf. eine Betriebsschließungsversicherung 

ergänzen den Versicherungsschutz. 

Des Weiteren ggf. eine Warenkreditversicherung und Sonderformen 

der Betriebsunterbrechungsversicherung, wie z. B. Maschinen-BU, 

Tierseuchen-BU, Transport-BU, Filmausfallversicherung u. ä.

Auch besteht die Möglichkeit, sich gegen die finanziellen Folgen eines 

Cyber-Schadens abzusichern.

 WISSENSWERTES


